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Windigsteig, am 15. Dezember 2025 

 
 
 
 

K U N D M A C H U N G 

Gemäß § 29 Abs. 2 des NÖ Bestattungsgesetz 2007, in der derzeit geltenden Fassung, wird hiermit 

veröffentlicht, dass das Benützungsrecht nachstehender Grabstellen mit Wirkung vom 31.12.2024 

erloschen sind. 

Gruppe Reihe Grab Nr. Benützungsberechtigte/r 

rechts VII 1 Gawohl Wilhelmine 

links XVI 5 Jäger Eduard 

 

Bei Nichtentrichtung der Verlängerungsgebühr bis 31.03.2026, erlischt das Benützungsrecht. 

 

 

Der Bürgermeister 

Ing. Nikolaus Noé-Nordberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 15.12.2025 

Abgenommen am: 01.04.2026 
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K U N D M A C H U N G 

 

Kundmachung Grabstelle „Heimgefallen“ – Gemeindefriedhof Windigsteig 
 
Gemäß § 29 Abs. 1 Z 5 in Verbindung mit Abs. 3 des NÖ Bestattungsgesetzes 2007 in der derzeit 

geltenden Fassung werden die folgend angeführten Grabstellen als „Heimgefallen“ gekennzeichnet 

und auf die Dauer von vier Monaten an der Amtstafel sowie am Friedhof kundgemacht: 

Gruppe Reihe Grab Nr. Benützungsberechtigte/r 

links XI 4 Hoffmann Karin 

links XI 8 Müllner Cornelia 

 
Gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit Abs. 3 des NÖ Bestattungsgesetzes 2007 in der derzeit 

geltenden Fassung werden die folgend angeführten Grabstellen als „Heimgefallen“ gekennzeichnet 

und auf die Dauer von vier Monaten an der Amtstafel sowie am Friedhof kundgemacht: 

Gruppe Reihe Grab Nr. Benützungsberechtigte/r 

Links Rand 21 Bauer Ernst 

Links III 4 Löffler Johann 

 
Gemäß § 29 Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit Abs. 3 des NÖ Bestattungsgesetzes 2007 in der derzeit 

geltenden Fassung werden die folgend angeführten Grabstellen als „Heimgefallen“ gekennzeichnet 

und auf die Dauer von vier Monaten an der Amtstafel sowie am Friedhof kundgemacht: 

Gruppe Reihe Grab Nr. Benützungsberechtigte/r 

rechts II 5 Mader Ernestine 

rechts II 10 Herndlhofer Johann 

Links VIII 5 Philipi Adolf 

 
Gemäß § 29 Abs. 4 sind Denkmäler, Einfassungen und Baubestandteile jeglicher Art innerhalb der 
Kundmachungsfrist des Abs. 3 durch die bisherige benützungsberechtigte Person zu entfernen, 
sofern nicht eine nachweisliche Eigentumsübertragung an eine neue benützungsberechtigte Person 
dieser Grabstelle erfolgt. Andernfalls geht das Eigentum auf die Gemeinde über, die der bisherigen 
benützungsberechtigten Person die Kosten für die Abtragung vorschreiben kann. 
 
Die Kundmachungsfrist beginnt mit 15.12.2025 
 
 
 



 
 
Der Bürgermeister 
Ing. Nikolaus Noé-Nordberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 15.12.2025 
Abgenommen am: 01.05.2026 
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